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Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes" für den Zeitraum 2024 bis 2027 

Der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz, dem der Bundesminister, die Bundesministerin 

für Ernährung und Landwirtschaft als Vorsitzende/r, der Bundesminister, die Bundesministerin der Finan-

zen sowie die sechzehn für Agrarstruktur und Küstenschutz zuständigen Ministerinnen, Minister, Senato-

rinnen und Senatoren der Länder angehören, hat in Ausführung des Gesetzes über die Gemeinschaftsauf-

gabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-Gesetz - GAKG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055), das zuletzt durch Gesetz vom 11. Oktober 2016 (BGBl. 

2016 Teil I Nr. 48 S. 2231) geändert wurde, folgenden gemeinsamen Rahmenplan am 2. Dezember 2021 

und 22. Februar 2022 beschlossen. Die Anwendung der Fördermaßnahmen steht unter dem Vorbehalt der-

beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission. Soweit die GAK-Maßnahmen zur 

Umsetzung der Förderpolitik zur Entwicklung des ländlichen Raums nach der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 in der jeweils geltenden Fassung1 beitragen können, werden sie als nationale Rahmenrege-

lung (NRR) nach Artikel 6 Absatz 3 dieser Verordnung angemeldet. Im Falle einer Finanzierung über die 

Verordnung 2021/21152 sind die Maßnahmen Bestandteil des GAP-Strategieplans der Bundesrepublik 

Deutschland. Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt entsprechend der NRR bzw. der Interventionsbe-

schreibungen des GAP-Strategieplans in der von der Europäischen Kommission genehmigten Fassung. 

1 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung
durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 
(ABl, L 347 vom 20.12.2013, S. 487) 

2 Verordnung (EU) 2021/2115des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mit-
gliedstaaten um Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und 
den Europäischen Landwirtschafsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 
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B. Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen der Fischwirt-

schaft

Maßnahmen 

1.0 Verarbeitung und Vermarktung 

fischwirtschaftlicher Erzeugnisse 

1.1 Verwendungszweck 

Die Förderung zielt darauf ab, die Wettbewerbs-

fähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung 

und Vermarktung fischwirtschaftlicher Erzeug-

nisse zu verbessern, Innovationspotentiale zu er-

schließen sowie den Energieeinsatz und Umwelt-

belastungen zu verringern. 

1.2 Gegenstand der Förderung/ 

Förderausschluss 

1.2.1 Förderfähig sind die nach 

 Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe b i) bis iii)

und Buchstabe c ii) und iv) und

 Artikel 69 Absatz 1 Buchstaben a bis f

der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 

2014 über den Europäischen Meeres- und Fi-

schereifonds (EMFF) beziehungsweise 

 Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b

der Verordnung (EU) Nr. 2021/1139 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 7.  Juli 

2021 über den Europäischen Meeres-, Fischerei- 

und Aquakulturfonds und zur Änderung der Ver-

ordnung (EU) 2017/1004 (EMFAF) angemesse-

nen Aufwendungen. Artikel 69 Absatz 2 EMFF 

beziehungsweise Artikel 28 EMFAF sind zu be-

achten. 

Hiernach sind insbesondere folgende Maßnah-

men nach EMFF förderfähig: 

a) Vermarktungsmaßnahmen für Fischerei- 

und Aquakulturerzeugnisse:

Die Erschließung neuer Märkte und die 

Verbesserung der Bedingungen für das 

Inverkehrbringen, einschließlich von 

 Arten mit Vermarktungspotenzial,

 unerwünschten Fängen aus kommer-

ziell genutzten Beständen,

 mit umweltfreundlichen Methoden

gewonnenen Fischerei- und Aqua-

kulturerzeugnissen,

die Förderung der Qualität und des Mehr-

werts durch Erleichterung 

 der Zertifizierung und die Förderung

von nachhaltigen Fischerei- und

Aquakulturerzeugnissen, einschließ-

lich Erzeugnissen aus der kleinen

Küstenfischerei, sowie von umwelt-

freundlichen Verarbeitungsmetho-

den,

 der Aufmachung und Verpackung der

Erzeugnisse.

b) Verarbeitung von Fischerei- und Aqua-

kulturerzeugnissen:

Investitionen, die 

 zu Energieeinsparungen beitragen o-

der die Umweltbelastung verringern,

Abfallbehandlung eingeschlossen,
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 die Sicherheit, die Hygiene, die Ge-

sundheit und die Arbeitsbedingun-

gen verbessern,

 die Verarbeitung von Fängen aus

kommerziell genutzten Beständen

fördern, die nicht für den menschli-

chen Verzehr nutzbar sind,

 der Verarbeitung von Nebenerzeug-

nissen dienen, die bei der Hauptver-

arbeitung anfallen,

 der Verarbeitung von ökologischen

Aquakulturerzeugnissen dienen,

 zu neuen oder verbesserten Erzeug-

nissen, neuen oder verbesserten Ver-

fahren oder neuen oder verbesserten

Systemen der Verwaltung oder Orga-

nisation führen.

Zudem sind insbesondere folgende Maßnahmen 

nach EMFAF förderfähig: 

Förderung der Vermarktung, der Qualität und 

des Mehrwerts von Fischerei- und Aquakulturer-

zeugnissen sowie der Verarbeitung dieser Er-

zeugnisse, vor allem in folgenden Bereichen: 

 Verwirklichung der Ziele der gemeinsa-

men Marktorganisation durch gezielte In-

vestitionen, mit denen dieser Wirtschafts-

zweig unterstützt werden kann.

 Verarbeitung und direkte Vermarktung

durch Erzeuger aus Fischerei und Aqua-

kultur.

 Innovationen bei Prozessen, Produkten

und Produktionsverfahren.

 Digitalisierung und Verbesserung der

Rückverfolgbarkeit.

 Reduzierung des Energieverbrauchs und

Erhöhung der allgemeinen Energieeffizi-

enz.

 Nachhaltigkeit der Verarbeitungs- und

Vermarktungsprozesse (einschließlich

Transport und Verpackung) und der Pro-

duktqualität.

 Zertifizierung von Produkten auf Nach-

haltigkeit.

 Bereitstellung von Wissen einschließlich

der Forschung und Entwicklung, der Er-

stellung von Marktstudien und Konzep-

ten, der Beratung und der Information

der Öffentlichkeit.

 Sicherheitsausrüstung, Arbeitssicherheit.

 Vermarktung unerwünschter Fänge.

1.2.2 Investitionen können 

a) auf den Neu- und Ausbau von Kapazitä-

ten einschließlich technischer Einrichtun-

gen,

b) auf die innerbetriebliche Rationalisierung

durch Umbau und/oder Modernisierung

von technischen Einrichtungen

ausgerichtet sein. 

Die Vorhaben sind innerhalb von drei Jahren 

durchzuführen. 

1.2.3 Zu den förderfähigen Aufwendungen 

zählen auch die Kosten der Vorplanung, die im 

direkten Zusammenhang mit der Investition ste-

hen, soweit es sich nicht um Verwaltungskosten 

der Länder handelt. 

1.2.4 Von der Förderung sind ausgeschlossen: 

a) Investitionen auf der Einzelhandelsstufe,
soweit es sich nicht um Direktvermark-
tung handelt,

b) rechtlich gebotene Maßnahmen,

c) der Erwerb von Grundstücken,

d) Wohnbauten nebst Zubehör,
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e) Neuanlagen, wenn dem Aus- oder Umbau

vorhandener Anlagen oder dem Ankauf

von für das Vorhaben geeigneter Ge-

bäude, die vor ihrem Ankauf einem ande-

ren Zweck dienten oder nicht zum glei-

chen Zweck bereits gefördert wurden,

wirtschaftlich der Vorzug zu geben ist,

f) eingebrachte Grundstücke, Gebäude Ein-

richtungen und technische Anlagen,

g) Ersatzbeschaffungen und Reparaturen,

h) Eigenleistungen,

i) Ankäufe von Kapazitäten, deren Errich-

tung mit öffentlichen Mitteln, die der

Strukturverbesserung dienten, gefördert

worden ist,

j) Anschaffungskosten für Personenkraft- 

und Vertriebsfahrzeuge,

k) Kosten für Büroeinrichtungen,

l) Kreditbeschaffungskosten, Pachten, Zin-

sen, Steuern, Abschreibungen,

m) Kauf von Patenten, Lizenzen, Marken,

n) Betriebskosten.

1.3 Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger können Erzeugerzusam-

menschlüsse für Fischerei- und Aquakulturer-

zeugnisse, jeweils unabhängig von der gewählten 

Rechtsform, sein, Unternehmen der Be- und Ver-

arbeitung von Fischerei- und Aquakulturerzeug-

nissen und des Handels sowie Direktvermarkter 

entsprechender Erzeugnisse. 

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

1.4.1 Gefördert werden ausschließlich in Num-

mer 1.2.1 genannte Maßnahmen, die den ein-

schlägigen Vorgaben des EMFF beziehungsweise 

des EMFAF und dem zugehörigen Operationel-

len Programm für Deutschland -Bereich Verar-

beitung und Vermarktung- entsprechen. 

1.4.2 Jede Förderung setzt voraus, dass die be-

triebswirtschaftliche Rentabilität des Vorhabens 

gesichert erscheint. Hierfür sind geeignete Nach-

weise vorzulegen. 

1.4.3 Durch die Förderung darf der Wettbe-

werb nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

1.5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse 

gewährt. 

Zu den Maßnahmen nach Nummer 1.2.1 können 

Zuschüsse bis zu 25 % der förderfähigen Aufwen-

dungen des Vorhabens gewährt werden. 

1.5.2 Die Förderung von Investitionen erfolgt 

unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, 

dass die geförderten 

a) Bauten und bauliche Anlagen innerhalb

eines Zeitraums von zwölf Jahren ab Fer-

tigstellung,

b) technische Einrichtungen innerhalb eines

Zeitraums von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert, verpachtet, stillgelegt oder nicht den 

Zuwendungsvoraussetzungen entsprechend ver-

wendet werden. 

1.6 Sonstige Bestimmungen 

Bei Maßnahmen, die ohne Ko-Finanzierung aus 

dem EMFF beziehungsweise EMFAF durchge-

führt werden, sind zusätzlich zu Nummer 1.4.1 

die einschlägigen beihilferechtlichen Bestim-

mungen zu beachten. 
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